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STEUERPOLITIK

Johannes Hackmann

Eine konjunkturbelebende Steuererhöhung
Mitte März wurde in Bonn eine Einigung über die Ausgestaltung des Solidarpakts erzielt. 

Zur Deckung des einigungsbedingten Finanzbedarfs ist unter anderem die Einführung eines 
Solidaritätszuschlages ab 1995 vorgesehen. Ist dies insbesondere unter konjunkturpolitischen 

Gesichtspunkten der richtige Weg, oder bieten sich bessere Alternativen an? Professor 
Dr. Johannes Hackmann plädiert für die Einführung einer persönlichen Ausgabensteuer 

in Form einer Konsumzusatzsteuer, die mit dem geltenden Einkommensteuerrecht
zu kombinieren wäre.

Gegenwärtig sind Steuererhöhungen Gift für die Kon
junktur. Das wird allgemein so gesehen. Auch Dis

kussionen um die Erhöhung von Steuern in der näheren 
Zukunft gelten gemeinhin als konjunkturschädlich. Diese 
Auffassungen sind zu relativieren. Wie Steuererhöhun
gen wirken, hängt vom jeweiligen Erwartungsumfeld und 
nicht zuletzt auch davon ab, welche Steuern in welcher 
Form erhöht werden. Nur auf die Entwicklung von Steuer- 
und Abgabenquoten zu schauen, genügt wirtschaftspoli
tisch nicht.

Das ist zwar keine neue Einsicht, verdient in der aktu
ellen Situation aber dennoch Beachtung. Einige Gründe 
für die gebotene Relativierung werden im folgenden kurz 
erörtert. Diese Erörterung ist der Ausgangspunkt einer 
Suche nach einer Steuererhöhungsmöglichkeit, die 
durch eine steuerliche Verteuerung des Konsums kom
mender Jahre im Rahmen der (direkten) Einkommen
steuer konjunkturelle Impulse setzt. Die hier erwogene 
Steuererhöhung hat gewichtige Vorteile gegenüber ande
ren Steuererhöhungsvorschlägen. So sind mit ihr keine 
angebotsseitigen inflationären Impulse verbunden, sie 
begünstigt die künftige Kapitalbildung, wahrt die soziale 
Symmetrie und ist obendrein auch längerfristig eine ide
ale Steuerquelle zur Deckung des einigungsbedingten 
staatlichen Finanzbedarfs.

Diverse Dilemmata

Die deutsche Finanz- und Wirtschaftspolitik steht ge
genwärtig vor der Aufgabe, einen immensen staatlichen 
Finanzierungsbedarf im Gefolge des deutschen Eini
gungsprozesses bewältigen zu müssen. Dabei muß sie

Prof. Dr. Johannes Hackmann, 52, lehrt Volkswirt
schaft, insbesondere Finanzwissenschaft, an der 
Universität der Bundeswehr in Hamburg.

eine Strangulierung wirtschaftlicher Leistungsanreize 
durch das Andrehen der Abgaben- bzw. Steuerschraube 
ebenso vermeiden wie auch allzu massive staatliche 
Ausgabenkürzungen und Ausgabenumschichtungen in 
der aktuellen konjunkturpolitischen Lage. Zwar muß es 
Umstrukturierungen und Kaufkraftumschichtungen ge
ben, die kritische Konjunkturlage bietet dafür jedoch 
keine günstigen Voraussetzungen. Statt an Steuererhö
hungen und an Ausgabenkürzungen zu denken, wären 
Steuersenkungen und Ausgabenerhöhungen eher das 
konjunkturelle Gebot der Stunde -  gäbe es nicht die stabi
litätspolitischen Altlasten und Gefahren in der Form des 
bedenklich hohen Staatsschuldenstandes, der damit ver
bundenen hohen Zinslastquote und der hohen Nettoneu
verschuldung. Für die leichtfertige Ausnutzung von Ver- 
schuldungs- und konjunkturellen Stabilisierungspoten
tialen früherer Zeiten muß jetzt der Preis entrichtet wer
den. Dabei birgt eine zusätzliche staatliche Neuverschul
dung, um die Konjunktur anzuregen, nicht nur die Gefahr 
einer weiteren Einengung künftiger Haushaltsspiel
räume, sondern auch das Risiko konjunktureller Wir
kungslosigkeit. Die einfachen keynesianischen Rezepte 
einer Vermeidung prozyklischer Finanzpolitik sind ge
genwärtig nicht gültig. In der derzeitigen Rezession ge
nügt es nicht, eine Senkung staatlicher Ausgaben zu un
terlassen und keine Steuern zu erhöhen, um wenigstens 
nicht prozyklisch zu wirken.

Erforderlich ist vielmehr eine Förderung des Vertrau
ens in die Politik. Dazu kann eine Rückführung der Netto
neuverschuldung des Staates, tendenziell also gerade 
eine prozyklische Ausgaben-und Steuerpolitik beitragen. 
Ohne Aussicht auf eine solche Budgetkonsolidierung 
können keine positiven Zukunftserwartungen entstehen. 
Ein fehlendes Zukunftsvertrauen beeinträchtigt die ge
genwärtige private Investitionstätigkeit und verschärft so 
-  für sich genommen -  die derzeitigen konjunkturellen 
Probleme. Es besteht mithin eine Sackgassensituation
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ähnlich dr Ende der siebziger, Anfang der achtziger 
Jahre: Eie Politik der kurzfristigen Nachfrageexpansion 
ist geböte; das Pulver dafür ist jedoch verschossen, weil 
eine kurzistig expansive Politik als Indiz politischer 
Kraftlosigeit und als Hinweis auf wachsende Zukunfts- 
belastunon genommen würde. Unter solchen Bedingun
gen mach eine vom Staat ausgelöste Zusatznachfrage 
eine Verrängung von Investitionsnachfrage (gerade 
auch ausindischer Investoren) selbst dann wahrschein
lich, wenrdie expansive Nachfragepolitik das Zinsniveau 
nicht in ce Höhe treibt.

In einf solchen Situation kann eine Konsolidierung 
der staatfchen Budgets das Konjunkturklima verbessern 
und söge ein „Crowding-in“ von Nachfrage bewirken. 
Dies gilt esonders, wenn die Politik die Kraft zu deutli
chen Augabenkürzungen aufbringt. Selbst Erhöhungen 
von Einkmmen- und Ertragsteuern könnten-wenn auch 
weniger ahrscheinlich -  in diese Richtung führen. Zwar 
mindern ie Steuererhöhungen die Investitionsrentabili
tät. Ohn<diese Minderungen wäre aber zu befürchten, 
daß wegn der stärkeren Zunahme der Staatsverschul
dung dieSteuern in der Zukunft noch stärker erhöht wer
den. Win erwartet, daß die Politik dazu auch in der Zu
kunft nicl die Kraft aufbringt, ist mit sich verschärfenden 
Verteiluqskonflikten, stärkeren inflationären Tendenzen 
und verCeichsweise höheren Zinsniveaus, also insge
samt mitStagflation zu rechnen. Bei einer solchen Aus
sicht kam es kein investitionsfreundliches Klima geben; 
das Übelhöherer Gewinnsteuersätze könnte das kleinere 
Übel seii.

Vertrauen durch Konsolidierung

Kann sich die Politik aus der beschriebenen Sackgas- 
sensltuäion befreien? Kann sie zugleich unmittelbar ex
pansive Nachfrageimpulse1 und langfristig verläßliche 
Vertraueissignale geben? Ein kritischer Punkt ist dabei 
das Vertäuen in die langfristige politische Verläßlichkeit. 
Wie körnte ein solches Vertrauen geschaffen werden, 
welche Möglichkeiten lassen sich vorstellen, und was ist 
von ihnei zu halten? Man könnte daran denken, bei einer 
in der Gegenwart unveränderten Ausgabenpolitik schon 
jetzt Ausgabensenkungen und -Umschichtungen für die 
Zukunft definitiv zu beschließen. Es würde mithin etwas 
für die Konsolidierung getan, ohne daß dies mit unmittel
baren Nachfrageeinbrüchen einherginge.

Eine solche langfristig angelegte Ausgabenpolitik 
hätte obendrein den Vorteil, den Unternehmen und den 
Haushalten die Anpassung an die anstehenden Haus
haltsstrukturänderungen zu erleichtern. Es ist nun aller
dings doch mehr als fraglich, ob eine diesbezüglich 
glaubwürdige Politik gelingen kann. Denn über das künf

tige staatliche Ausgabevolumen können heute weitge
hend bindende staatliche Entscheidungen im allgemei
nen nur hinsichtlich der Festlegung von bzw. der Ver
pflichtung auf die Vornahme bestimmter Ausgaben ge
troffen werden. Eine Kürzung von noch nicht verbindlich 
beschlossenen Zukunftsausgaben ist jedoch schwer vor
stellbar. Mittelfristige Finanzplanungen oder sonstige all
gemeine Absichtserklärungen können-zumal bei einem 
vorherrschenden Meinungsklima des Politikmißtrauens-  
das zu wünschende Konsolidierungsvertrauen nicht 
schaffen.

Hingegen dürften sich erst künftig wirksame Steuer
erhöhungen schon mit einem hohen Maß an Glaubwür
digkeit in der Gegenwart beschließen lassen. Anders als 
bei den einzelnen staatlichen Sachausgaben2 legen die 
Steuergesetze nicht Beträge fest, sondern es wird über 
Steuertarife oder darüber befunden, was für Steuern er
hoben werden sollen. Obendrein lassen sich zumindest 
Tarifänderungsbeschlüsse relativ einfach durchführen. 
Haben solche Beschlüsse Gesetzeskraft und werden sie 
obendrein noch von der Opposition mitgetragen, ist ihre 
spätere Revision, wenn sich die Haushaltslage nicht bes
ser als erwartet entwickelt, wenig wahrscheinlich. Durch 
entsprechende Beschlüsse vermag die Steuerpolitik mit
hin gegenwärtig schon glaubwürdig zu signalisieren, daß 
die Konsolidierung der Staatsfinanzen tatkräftig ange
gangen wird. Allerdings kann kein Zweifel bestehen, daß 
in der Gegenwart schon wirksame Steuererhöhungsbe
schlüsse noch glaubwürdiger wären.

Einfluß auf die Investitionsrentabilität

Es genügt konjunkturpolitisch jedoch nicht, glaubwür
dige Konsolidierungssignale zu geben. Selbst wenn 
gänzlich fehlende Konsolidierungsschritte noch proble
matischer sein sollten, eine Erhöhung speziell von Ein
kommen-, Ertrag- und Vermögensteuern ist keine gute 
Voraussetzung für die Schaffung eines wirtschaftlichen

' Für die Gegenwart wären wenigstens keine der im Prinzip schon ge
planten und weiterhin als sinnvoll erachteten Ausgaben zu kürzen. Da 
diese Forderung auf einzelne Ausgabenpositionen zu beziehen ist und 
andere Ausgaben, wie die Sozialhilfe, konjunkturbedingt ohnehin an- 
steigen, würde ein solches Ausgabenverhalten die staatlichen Gesamt
ausgaben konjunkturbedingt erhöhen; von der Ausgabenseite käme es 
zu der bekannten automatischen Stabilisierung.

2 Eine Politik, die im obigen Sinn bei Personal- und Transferausgaben 
ein konjunkturell prozyklisches Verhalten zu vermeiden sucht, würde in 
der Gegenwart weder Arbeitsmarktabgaben einführen noch auf beson
ders niedrige Lohn- und Gehaltsstelgerungen im öffentlichen Dienst 
drängen oder die ABM-Vergabepraxis verschärfen. Mit Blick auf die 
Konsolidierungsaufgabe wäre eine solche Politik für die Gegenwart mit 
Beschlüssen über künftige Einsparungen bei den betroffenen Ausga
benkategorien zu verknüpfen. Hier stellt sich nun aber die Glaubwürdig
keitsproblematik. Abgesehen davon, daß -  zumindest bei den Transfers 
-  die erforderliche Einigung zwischen Regierung und Opposition 
schwieriger sein dürfte als bei Steuerbeschlüssen, ist bei Personal- und 
Transferausgaben auch eher mit späteren opportunistischen Geset
zesrevisionen zu rechnen als bei entsprechenden, in die Zukunft vor
greifenden Steuererhöhungen.
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Klimas, das die private Investitionstätigkeit stimuliert. Ein 
solches Klima ist aber gegenwärtig sowohl konjunktur
politisch als auch mit Blick auf die Bewältigung der sich 
mit dem deutschen Einigungsprozeß stellenden Aufga
ben entscheidend. Vor allem ist zu wünschen, daß die in 
rezessiven Wirtschaftsphasen regelmäßig günstigen 
Fremdfinanzierungs- und Beschaffungsbedingungen von 
langfristig planenden, kreditwürdigen Unternehmen und 
Haushalten zu einer antizyklischen (Investitions-) Ausga
bentätigkeit genutzt werden.

Nun mindern gegenwärtige zukunftswirksame Be
schlüsse zur Erhöhung von Ertrag- und Vermögen
steuern angebotsseitig3 jedoch die erwartete In
vestitionsrentabilität. Dies gilt auch für den im Rahmen 
der Absprachen für einen Solidarpakt Mitte März be
schlossenen Solidaritätszuschlag. Danach soll -  zu
nächst unbefristet -  ab 1995 ein Zuschlag zur Einkom
mensteuer in Höhe von 7,5%, allerdings gemildert um 
eine soziale Komponente, erhoben werden. Daß dies, für 
sich allein genommen, gesamtwirtschaftlich wie auch 
insbesondere konjunkturpolitisch kritisch ist, ist nicht zu 
bezweifeln und wird wohl auch von niemandem bezwei
felt. Die Frage ist nur, ob es dazu eine Alternative gibt.

Im übrigen ist gerade die Zukunftswirksamkeit des So
lidaritätszuschlags besonders problematisch. Würde er 
gleich erhoben und wäre er etwa-entgegen den Vorstel
lungen des Solidarpakts -  nur ein Jahr gültig, könnte er 
sogar expansiv wirken. Eine jetzige Erhöhung von Ge
winnsteuersätzen und ihre spätere Rücknahme würde 
nämlich die Investitionsrentabilität verbessern, weil sie 
den Steuervorteil der anfänglich besonders hohen Ab
schreibungen erhöht, ohne die aus heutigen Investitionen 
vor allem später anfallenden Gewinne auch entspre
chend hoch zu belasten. Sofern die Kaufkraftabschöp
fung der Steuererhöhung den rentabilitätsbedingten 
Nachfrageimpuls nicht überkompensiert, käme es als 
Folge einer solchen gegenwärtigen Steuererhöhung mit
hin für die Volkswirtschaft insgesamt zu einer Nachfra
geausweitung.

Standortsicherungsgesetz

In diesem Zusammenhang verdienen auch die kon
junkturellen Auswirkungen des geplanten „Standortsi
cherungsgesetzes“ Beachtung. Danach soll In Verbin
dung mit einer Reduzierung von Gewinnsteuersätzen die 
steuerliche Abschreibungsdauer verlängert werden. Bei 
der Sachverständigen-Anhörung im Finanzausschuß des 
Bundestages wurden diese Pläne aus konjunkturellen 
Gründen recht kritisch bewertet4. Es fragt sich allerdings, 
ob diese negative Bewertung zu Recht erfolgt. Die Ant
wort auf diese Frage hängt zum einen davon ab, wie das 
Standortsicherungsgesetz von den investierenden Un
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ternehmen selbst eingeschätzt wird. Konjunkturen haben 
als kurzfristige Phänomene mit Stimmungen zu tun. Des
halb gilt: Wenn die Unternehmen die vorgesehene Rege
lung überwiegend positiv werten -  man beachte, daß die 
Spitzenverbände der Wirtschaft den Vorschlag unterstüt
zen - ,  hat der Vorschlag schon deshalb eine positive kon
junkturelle Bedeutung.

Wird die Argumentation auf die objektiven unterneh
merischen Gewinninteressen abgestellt, so ist zum ande
ren zu berücksichtigen, daß die verringerten gegenwärti
gen und damit erhöhten künftigen Abschreibungen, wenn 
die Gewinne in der direkten Progressionszone zu ver
steuern sind, selbst bei unveränderten Steuertarifen die 
Investitionsrentabilität regelmäßig nicht mindern. 
Schließlich ist in einer rezessiven Wirtschaftsphase 
volkswirtschaftlich von unterdurchschnittlich hohen Ge
winnen und somit niedrigen Grenzsteuersätzen auszuge
hen. Nur bei im Zeitablauf konstanten oder sinkenden 
marginalen Gewinnsteuersätzen ist die Reduzierung der 
anfänglichen Abschreibungsmöglichkeiten eindeutig 
eine Abschreibungsverschlechterung. Werden jedoch 
ohnehin im Zeitablauf ansteigende Gewinnsteuersätze -  
als Folge des noch einzuführenden Solidaritätszuschlags 
-erwartet, wirkt sich eine Abschreibungsverzögerung als 
solche konjunkturell nicht unbedingt negativ aus. Soweit 
die vorgesehene Änderung der Abschreibungsregelun
gen -w e il bisherige Wahlmöglichkeiten das nicht zulas
sen -  überhaupt erst stärker die Verschiebung von Ab
schreibungsbeträgen in die Zukunft ermöglicht, könnte 
sie bei den vorherrschenden Erwartungen über die länger
fristige Entwicklung der Gewinnsteuersätze (und in Ab
hängigkeit davon) sogar einen expansiven Effekt haben.

Erhöhung indirekter Steuern?

Beschlüsse und Erwartungen über die Anhebung indi
rekter Steuern können die Konjunktur gleichfalls bela
sten. Auch eine Erhöhung indirekter Steuern kann näm
lich angebotsseitig die Investitionsrentabilität mindern; 
dazu ist es nur erforderlich, daß ihre Überwälzung nicht 
(voll) gelingt. Mit solchen Möglichkeiten ist durchaus zu 
rechnen: Mineralölsteuererhöhungen für Kraftstoffe ver
schlechtern die internationale Wettbewerbsposition deut
scher Transportunternehmer, aber unter Umständen auch 
die von transport- oder reisekostenintensiven Produkten.

3 Eine Steuererhebung und die Verwendung der eingenommenen 
Steuern durch den Staat beeinflußt über die bekannten kreislaufmäßi
gen Zusammenhänge regelmäßig die gesamtwirtschaftliche Nachfage. 
Auch dies wirkt sich grundsätzlich auf die Rentabilität von Investitionen 
aus, solche nachfrageseitigen Rentabilitätseffekte werden bei der obi
gen Analyse von Rentabilitätswirkungen nicht beachtet. In längerfristi
ger volkswirtschaftlicher Sicht dürfte dies nicht nur analytisch bequem, 
sondern auch sachlich geboten sein.

4 Vgl. etwa „Verschlechterung der Abschreibung abgelehnt“ , in: Frank
furter Allgemeine Zeitung, Nr. 53, vom 4. 3. 1993, S. 15.
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Da für Abhollicerungen durch die Verbraucher seit Be
ginn dieses Jnres das Ursprungslandprinzip gilt, ver
schlechtern Mhrwertsteuererhöhungen5 diesbezüglich 
auch die Wettbwerbssituation deutscher Anbieter vor al
lem in der Näh von EG-Grenzen. Daß Mehrwertsteuer
erhöhungen Dutschland als Urlaubsziel weniger attrak
tiv machen, gilallerdings nicht erst seit den diesjährigen 
Änderungen dr Umsatzbesteuerung. Zwar könnten die 
Nachteile von /lehrwertsteuererhöhungen im volkswirt
schaftlichen Drchschnitt durch Wechselkursanpassun
gen wieder augeglichen werden. Solche Anpassungen 
verursachen abr unvermeidlich Reibungsverluste, die in 
konjunkturell rzessiven Phasen vergleichsweise hoch 
sind. Den gerae betrachteten Effekten dürfte vermutlich 
jedoch keine coße quantitative Bedeutung zukommen, 
so daß überwigend von einem Gelingen der Überwäl
zung ausgegagen werden kann. Bekanntermaßen ist 
aber auch die:nicht unproblematisch. Durch die Erhö
hung indirekteiSteuern werden inflationäre Impulse aus
gelöst. Damit bsteht die Gefahr eines Auslösens einer 
Preis-Lohn-Spale und einer darauf entsprechend re
striktiv reagiernden Geld- und Kreditpolitik.

Soll eine Ha6haltskonsolidierung übereine Erhöhung 
indirekter Steurn erfolgen, sind aber auch die distributi
ven Auswirkunen zu beachten. Zunächst wirkt eine sol
che Steuererhhung im allgemeinen regressiv. Oben
drein steht sie i einem Spannungsverhältnis zu dem vom 
Bundesverfassngsgericht formulierten Grundsatz einer 
steuerlichen Blastungsfreiheit des Existenzminimums. 
Daß durch erhäte indirekte Steuern Menschen belastet 
werden, dereniigenes Einkommen und Vermögen nur 
soeben noch oer gerade nicht mehr für ein existenzmini

5 Für eine Mehrwrtsteuererhöhung als Mittel zur Finanzierung des 
deutschen Einigunsprozesses haben sich in dieser Zeitschrift H. Rich
ter und M. Rose usgesprochen. Vgl. H. R i c h t e r ,  M. R o s e :  
Steuerfinanzierunceines Solidarprogramms Ost, in: WIRTSCHAFTS
DIENST, 73. Jg. (193), H. 1, S. 22 ff. Sie verweisen auf eine Befürwor
tung einer zu diesm Zweck erfolgenden Mehrwertsteuererhöhung 
durch Sinn und Wirin. Auch der Wissenschaftliche Beirat beim Bun
desministerium deFinanzen plädiert jüngst in seiner Stellungnahme 
zum Standortsicheingsgesetz mehrheitlich für eine Mehrwertsteuer
erhöhung. Auf diesWeise sollen seiner Meinung nach allerdings Mittel 
für eine Förderungrivater Investitionen durch Investitionszulagen be
schafft werden; vgBMFDokumentation 2/93.

males Versorgungsniveau ausreicht, läßt sich bei einer 
Mehrwertsteuererhöhung nicht vermeiden. Wirtschafts
wissenschaftliche Untersuchungen, die Mehrwertsteuer 
wirke wegen des reduzierten Satzes für Lebensmittel und 
wegen der Befreiung der wohnungswirtschaftlichen 
Wertschöpfung im großen und ganzen belastungsmäßig 
proportional, führen aus dieser Dilemmasituation nicht 
heraus. Wie paßt es zu den -  vom Bundesverfassungsge
richt im vergangenen Jahr betonten -  Wertentscheidun
gen der Verfassung, nach denen die Steuerfreiheit des 
Existenzminimums zu gewährleisten ist, daß die Steuer
politik mit indirekten Steuern unbegrenzt etwas tun darf, 
was zu tun ihr bei der direkten Einkommensteuer im Prin
zip bei jedem Steuerpflichtigen verwehrt ist?

Zusätzliche Besteuerung des Konsums

Aus den bisherigen Darlegungen läßt sich als konjunk
turpolitischer Forderungskatalog destillieren: Um posi
tive Zukunftserwartungen zu fördern, muß die Finanzpoli
tik mittelfristig glaubwürdige Konsolidierungsanstren- 
gungen unternehmen; diese Konsolidierungsbemühun
gen sollten jedoch die Rentabilität gegenwärtig vorzu
nehmender Investitionen angebotsseitig nicht beein
trächtigen. Obendrein ist zu wünschen, daß der Staat in 
der augenblicklichen Lage weder durch eine Steuererhö
hungspolitik noch durch Ausgabenkürzungen unmittel
bar restriktiv wirkende Nachfrageimpulse gibt. Ferner 
sollten inflationäre Impulse vermieden werden, und 
schließlich sollte die Finanzpolitik sozial ausgewogen 
sein. Von den zuvor betrachteten und im politischen und 
wissenschaftlichen Raum erörterten Maßnahmen genügt 
keine diesen Anforderungen, und es stellt sich die Frage, 
ob sich diese Anforderungen in der derzeitigen gesamt
wirtschaftlichen Lage überhaupt befriedigen lassen. Wer
den mit einem solchen Forderungskatalog nicht über
triebene Erwartungen an die Politik gerichtet?

Damit die gesuchte Konsolidierungspolitik die Renta
bilität heutiger Investitionen nicht beeinträchtigt, darf sie 
die Kapitalerträge nicht belasten. Künftig wirksame Er
gänzungsabgaben, Solidaritätszuschläge, aber auch 
Vermögensteuererhöhungen scheiden damit aus. Ange
sichts der gegenwärtigen volkswirtschaftlichen Erforder-
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nisse muß die zu suchende Steuer den privaten Konsum 
treffen. Darüber besteht unter Ökonomen ein so weitrei
chender Konsens, wie es bei ihnen sonst selten der Fall 
ist. Viele Ökonomen denken dabei an eine Mehrwert
steuererhöhung. Wie schon dargelegt, läßt sich dagegen 
eine Reihe nicht unerheblicher Einwände Vorbringen. 
Eine Erhöhung der Mehrwertsteuer wäre mit dem Risiko 
eines inflationären Impulses, problematischen distributi
ven Effekten und -  seit der ansatzweisen Umstellung auf 
das Ursprungslandprinzip -  auch mit dem Risiko einer 
weiteren Verschlechterung der Investitionsrentabilität 
verbunden6.

Damit bleibt wohl nur die Möglichkeit einer direkten 
Konsumbesteuerung. In den letzten Jahrzehnten ist eine 
solche Besteuerungsform als Alternative zu einer Ein
kommensteuer ausgiebig erörtert worden. Um eine Alter
native zur Einkommensteuer kann es aber derzeit, wo der 
Staat in der nahen Zukunft höhere Steuereinnahmen 
braucht, und meines Erachtens auch aus einer Vielzahl 
weiterer Gründe nicht gehen. Es ist jedoch an die Mög
lichkeit einer Aufstockung der bestehenden Einkommen
steuer um einec Konsumsteuerkomponente zu denken7. 
Dazu wäre es nur erforderlich, das nach bisherigen Stan
dards ermittelte zu versteuernde Einkommen um einen 
bestimmten Prozentsatz der Konsumausgaben der Steu
erpflichtigen, soweit sie bestimmte Freibeträge überstei
gen, zu erhöhen und die so erhöhte Bemessungsgrund
lage dem normalen Einkommensteuertarif zu unterwerfen.

Für die Beurteilung der gerade skizzierten Zusatzbe
steuerung der persönlichen Konsumausgaben sind eine 
Reihe von speziell auch steuerpraktischen Fragen zu klä-

6 Unter realistischen Bedingungen kann auch die bis 1993 praktizierte 
Mehrwertsteuer nicht als investitionsneutral gelten. Es muß damit ge
rechnet werden, daß sie die Investitionstätigkeit beeinträchtigt. Glei
ches ist auch bei einer (proportionalen) persönlichen Konsumsteuer 
möglich. Allerdings dürfte die letztere weniger problematisch sein als 
eine aufkommensgleiche Mehrwertsteuer. Vgl. dazu -  trotz einiger me
thodischer Vorbehalte -  D. S c h n e i d e r :  Der Einfluß einer Erhö
hung der Mehrwertsteuer bei aufkommensgleicher Senkung der Ge
winnsteuern auf die Investitionsentscheidungen der Unternehmen, in: 
M. R o s e  (Hrsg.): Konsumorientierte Neuordnung des Steuer
systems, Berlin u. a. 1991, S. 235-256.

7 Die im folgenden vorzustellende Steuer hat eine gewisse Ähnlichkeit 
mit der „Rucksack-Konsumsteuer“ , wie sie in dieser Zeitschrift schon 
vor einiger Zeit -  allerdings nicht aus konjunkturpolitischer Motivation -  
angeregt wurde; vgl. P. Bernd S p a h n :  Brauchen wir eine Haus
haltsteuer?, in: WIRTSCHAFTSDIENST, 69. Jg. (1989), H. 7, S. 345- 
351. Spahn zielt allerdings nur auf eine verwaltungsmäßige Integration 
von Einkommen- und Konsumsteuer. Tariflich soll keine Integration er
folgen; der Tarif der Konsumsteuer soll -  unter Berücksichtigung von 
Freibeträgen -  linear sein. Eine mit der Einkommensteuer verknüpfte 
Konsumzusatzsteuer wurde gleichfalls von Andrews vorgeschlagen. 
Vgl. W. D. A n d r e w s :  ASupplementalPersonalExpenditureTax, 
in: J. A. P e c h m a n  (Hrsg.): What Should Be Taxed: Income or 
Expenditure?, Washington 1980, S. 127-160, mit einem Kommentar von 
N. Kaldor und W. A. Klein. Andrews will seine „Supplemental Tax“ zur 
Absenkung der damals sehr hohen Spitzengrenzsteuersätze der 
amerikanischen Einkommensteuer nutzen. Sein Vorschlag sieht einen 
progressiven Konsumsteuertarif vor, allerdings auch hier bei tariflicher 
Unabhängigkeit von dem der Einkommensteuer.

ren. In der Linie der bisherigen Argumentation sind je
doch als erstes die konjunkturpolitischen Konsequenzen 
der Erhebung einer solchen Steuer im Licht des zuvor be
schriebenen Anforderungsprofils zu erörtern. Dabei soll 
davon ausgegangen werden, die Steuer würde bald ange
kündigt und mit ihrer Einführung sei für 1994 oder 1995 zu 
rechnen. Das Aufkommenspotential der Konsumzusatz
steuer reicht fraglos aus, um Konsolidierungszuversicht 
zu begründen. Dies könnten allerdings auch andere 
Steuererhöhungsankündigungen leisten.

Konjunkturpolitische Beurteilung

Den Ausschlag für die positive konjunkturpolltische 
Beurteilung der Konsumzusatzsteuer gibt deshalb der 
folgende Punkt: Eine Ankündigung dieser Steuer beein
trächtigt angebotsseitig nicht die längerfristige Rentabili
tät von vorzunehmenden Investitionen und ist nach ihrer 
Einführung grundsätzlich durch Investitions- und inter
temporale Konsumneutralität gekennzeichnet8. Durch die 
Steuer werden nur konsumtive Einkommensverwendun
gen von Steuerinländern belastet, und zwar -  anders als 
bei der Mehrwertsteuer -  auch der Auslandskonsum von 
Steuerinländern etwa anläßlich von Urlaubsreisen. Die 
Konsumzusatzsteuer ist in der Lage, aus der oben be
schriebenen Sackgassensituation herauszuführen: Wird 
die Steuer rechtzeitig für 1994 oder 1995 angekündigt, 
löst sie in der Zeit davor nämlich eine zusätzliche Kon
sumnachfrage aus. Sie motiviert dazu, später geplante 
Konsumausgaben in die gegenwärtig rezessive Wirt
schaftsphase vorzuziehen. Weil die Konsumzusatz
steuer im Veranlagungsverfahren erhoben wird, erfolgt 
die Kaufkraftabschöpfung außerdem grundsätzlich erst 
ein Jahr nach ihrem Inkrafttreten9. Würden die Steuerzah
ler mit einer Einführung ab 1994 rechnen, motivierte sie 
das schon im Jahr 1993 zu vermehrten Konsumgüterkäu
fen. Wird die Steuer dann eingeführt, spüren sie die Liqui
ditätsentzugseffekte erst 1995. Steuerzahlungen wären 
also im Prinzip nicht eher fällig als bei einem ab 1995 gül
tigen Solidaritätszuschlag. Trotz einer 1994 schon recht
lich wirksamen Steuererhöhung wäre das Wahljahr 1994 
von der Spürbarkeit der Steuererhöhung psychologisch 
entlastet. Auch konjunkturell ist dies, wenn sich die Kon
junktur nicht schnell erholt, positiv zu bewerten.

8 Im Zeitraum zwischen Ankündigung und Inkrafttreten ist sie jedoch 
nicht durch intertemporale Konsumneutralität gekennzeichnet, wenn 
bzw. insoweit die Investoren die Investitionserträge an künftigen 
Konsummöglichkeiten messen.

9 Eine -  sich am individuellen Konsum orientierende -  Anpassung von 
Steuervorauszahlungen schon für das erste Jahr der Gültigkeit ist wohl 
nicht möglich. Hilfsweise könnte an Zuschläge zur Einkommensteuer
gedacht werden, die dann im Veranlagungsverfahren zu verrechnen 
wären. Bei einer konjunkturellen Lage, wie sie gegenwärtig besteht, 
wäre das jedoch nicht sinnvoll. Eine Anpassung von Vorauszahlungen 
sollte deshalb, falls dies überhaupt erforderlich wäre, in ein späteres 
Jahr verschoben werden. Aus konjunktureller Sicht böte sich d a fü r- im 
Sinne antizyklischer Politik -  ein Boomjahr an.
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In dem Anreiz zum Virziehen von Konsumausgaben 
unterscheidet sich die <onsumzusatzsteuer prinzipiell 
nicht von einer Mehrwertteuererhöhung. Eine Mehrwert
steuererhöhung entzieh allerdings vom Zeitpunkt ihrer 
Gültigkeit an Kaufkraft. Inders als bei der letzteren er
höht die direkte Konsunbesteuerung unmittelbar (buch
halterisch) auch nicht de betrieblichen Kosten. Selbst 
Kostenerhöhungen als Fslge ökonomischer Rückwirkun
gen sind bei ihr wenige wahrscheinlich. Die Umstände 
der Steuererhöhung gebn nämlich nur schwächere Ver
anlassung, deswegen etva höhere Löhne zu fordern. Ver
mutlich muß bei der fonsumzusatzsteuer überhaupt 
nicht mit einem steuerbtdingten Kostendruck gerechnet 
werden. Dies ist die Konsequenz der sich unter anderem 
als Folge der Unterschleie der individuellen Einkommen- 
steuersätze'0 ergebende Unterschiede in der steuerli
chen Konsumbelastung

Diese Unterschiede legründen zugleich die soziale 
Ausgewogenheit einer Dersönlichen Konsumzusatzbe
steuerung. Anders als (ie Mehrwertsteuer gestattet sie 
obendrein weitere geziele Rücksichtnahmen auf die indi
viduellen Verhältnisse, h ihrer Grundlogik hat sie aus ver- 
tikal-distributiver Sicht telastungsmäßige Auswirkungen 
wie eine einkommenrteuerliche Ergänzungsabgabe. 
Rücksicht auf die indivduellen Verhältnisse wird allein 
schon dadurch genomnen, daß die Konsumermittlung 
grundsätzlich an das irr Rahmen der Einkommensteuer 
festzustellende „zu versteuernde Einkommen“ anknüpft. 
Die Freibeträge des Einkommensteuerrechts, aner
kannte Sonderausgabe! und außergewöhnliche Bela
stungen mindern so nicitnur die Belastung mit der Ein
kommensteuer, sondern auch die mit der Zusatzsteuer 
auf den Konsum. Bei ener indirekten Konsumbesteue
rung könnten sich deshalb jedoch -  wie es etwa bei Auf
wendungen für den Lebensunterhalt von Kindern der Fall 
ist, auch wenn sie den Rahmen der einkommensteuerli
chen Freibeträge nicht übersteigen -  steuerliche Bela
stungen ergeben. Ein s«lches Problem stellt sich bei der 
Konsumzusatzsteuer vetunden mit angemessen hohen 
einkommensteuerlicher Freibeträgen oder sonstigen 
Regelungen erst gar ni<ht. Dabei besteht natürlich den
noch die -  wohl auch z\ empfehlende -  Möglichkeit, für 
die Konsumzusatzsteue besondere Freibeträge etwa mit 
der Konsequenz einzuaumen, daß erst ein überdurch
schnittlich hoher Konsjm dieser Steuer unterworfen 
wird.

Bei welcher Konsumiöhe die Zusatzsteuer einsetzen

10 Diese progressionsbedint unterschiedlichen Belastungen sind 
allerdings auch mit einem Nahteil verbunden. In einem Jahr „zusam
mengeballte“ Konsumausgabn werden tendenziell zu hoch belastet. 
Die Zusatzkonsumsteuer setz(wie die Ausgabensteuer, aber im Unter
schied zu einer Sollzinsbesteerung) nicht nur zur Zeit ihrer Einführung 
Anreize zu zeitlichen Konsurverlagerungen.

sollte, ist eine hier nicht zu klärende politische Detailent
scheidung. Mit Blick auf die zu wünschenden sozialen 
Differenzierungsmöglichkeiten genügt der Nachweis, 
daß die Konsumzusatzsteuer hinreichend soziale Diffe
renzierungsmöglichkeiten gestattet. Von den mehrwert
steuerlich möglichen sozialen Differenzierungen unter
scheidet sie sich jedenfalls stärker als eine Operation mit 
dem Skalpell von der mit einem stumpfen Küchenmesser.

Ausgestaltungsfragen

Soll eine Zusatzbelastung des Konsums im Rahmen 
der Einkommensteuer erfolgen, stellt sich als erstes die 
Frage nach den Möglichkeiten der Ermittlung der persön
lichen Konsumausgaben. Hier geht es Im Prinzip um die 
gleichen Probleme wie bei einer reinen Konsumausga
bensteuer. Es ist allerdings davon auszugehen, daß der 
Konsumzusatzsteuer nur ein kleinerer Kreis von Steuer
pflichtigen unterworfen wird, als es bei einer die Einkom
mensteuer ersetzenden Ausgabensteuer aus fiskali
schen Gründen geboten wäre. Nicht nur wegen der sozia
len Ausgewogenheit, sondern auch aus Verwaltungs
gründen liegt es im übrigen nahe, grundsätzlich zumin
dest diejenigen von der Steuerpflicht auszunehmen, die 
nach den herrschenden Maßstäben nicht zur Einkom
mensteuer veranlagt werden müssen".

Die jährlichen Konsumausgaben dieser Steuerpflichti
gen sind prinzipiell als Differenz des Vermögens zu Be
ginn und zum Ende des Jahres vermehrt um das bezo
gene Einkommen zu ermitteln. Dabei muß keine an
spruchsvollen Bewertungsmaßstäben genügende Ver
mögensbewertung erfolgen. Soweit Vermögenspositi
onen das ganze Jahr hindurch gehalten werden, würde 
sogar ihre enumerierende Erfassung genügen. In den an
deren Fällen geht es nur darum, die vermögenswirksa
men Zahlungsvorgänge festzustellen und sie von den als 
Konsumausgaben zu wertenden Zahlungsvorgängen ab
zugrenzen. Dies ist nicht so aufwendig, wie es unbefan
gen betrachtet scheinen könnte. Soweit Vermögen zu ei
ner der steuerlichen Einkunftsarten als Betriebsvermö
gen gehört, ist es finanzamtlich ohnehin schon erfaßt, für 
die Konsumermittlung müssen also nur die Gewinnaus
schüttungen bzw. die Entnahmen und Einlagen berück
sichtigtwerden12. Im Prinzip geht es also im Vergleich zur 
bestehenden Steuerpraxis zusätzlich nur um eine Erfas
sung des privaten Geldvermögens.

11 Dies betrifft Im wesentlichen die Bezieher von Lohneinkünften. Sol
len auch die Lohneinkunftsbezieher mit Einkommen unter der Veranla
gungspflicht steuerlich zusätzlich belastet werden, wäre aus steuer
praktischen Gründen zu prüfen, für das Lohnsteuerverfahren Steuerzu
schläge vorzusehen, die bei Nicht-Veranlagung dann den Charakter ei
ner endgültigen Belastung hätten.

12 Dabei wäre allerdings zuvor das zu versteuernde Einkommen um die 
steuerpflichtigen Einkommensbestandteile zu mindern (bei Verlusten 
zu erhöhen), die aus der betreffenden Einkunftsart stammen.
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Des weiteren wäre es erstrebenswert, Zahlungsvor
gänge, die aus ökonomischer Sicht Einkommenscharak
ter haben, aber von der Einkommensteuer nicht erfaßt 
werden, in der Vermögensrechnung mit dem Ergebnis zu 
„neutralisieren“ , daß sie den steuerlich zu erfassenden 
Konsum nicht mindern. Zu denken Ist speziell an Renten
zahlungen, Lotteriegewinne und im Privatvermögen an
fallende Veräußerungsgewinne. Außerdem wären gelei
stete Steuerzahlungen, sofern sie keinen Äquivalenzcha
rakter für in Anspruch genommene staatliche Leistungen 
besitzen, so zu behandeln, daß sie nicht zu den Konsum
ausgaben zählen. Dies gilt speziell für die Einkommen
steuerzahlungen inklusive der Konsumzusatzbesteue
rung.

Kontrollprobleme nur in der Startphase

Über ihr jahresendliches, mit den Anschaffungsprei
sen bewertetes Geldvermögen wie über die anderen zu
vor genannten Zahlungsvorgänge können auch die Steu
erpflichtigen, die keine Bücher führen, Auskunft geben, 
ohne daß ihre Einkommensteuererklärungen dadurch be
merkenswert komplizierter und arbeitsaufwendiger wer
den. Man könnte nun erwarten, daß sich hier besonders 
gravierende finanzamtliche Kontrollprobleme stellen. 
Hinsichtlich der Vermögensermittlung trifft das in der Tat 
für die erstmalige Ermittlung eines anfänglichen Vermö
gensbestandes auch zu. Spätere Vermögensermittlun
gen sind hingegen weniger kontrolldringlich, weil die 
Steuerpflichtigen selbst ein gewisses Interesse an einem 
hohen Vermögensausweis haben. Je höher das von ih
nen dann ausgewiesene Vermögen, desto niedriger ist 
nämlich die Steuerbelastung ihres Konsums. Was die Er
mittlung von Rentenzahlungen betrifft -  soweit sie bei ei
nem eingeengten Kreis von Steuerpflichtigen, die von der 
Konsumzusatzbesteuerung erfaßt werden, überhaupt 
nötig ist - ,  dürfte auch dies keine größeren Umstände 
machen. Größere (Kontroll-)Schwierigkeiten könnte al
lerdings die Ermittlung der nicht steuerpflichtigen priva
ten Veräußerungsgewinne bereiten, obwohl die alljährli
che Vermögensbestandsermittlung auch hier Kontrollhil- 
fen bietet.

Wird daran gedacht, die Konsumzusatzsteuer aus kon
junkturellen Gründen schon für 1994 einzuführen, ist zu

'3 Dieser banale Grundsatz könnte die massive Erhöhung des Sparer
freibetrags im Zusammenhang mit der Einführung der sogenannten 
Zinsabschlagsteuer als eine gute Maßnahme erscheinen lassen. Das 
wäre jedoch eine Fehleinschätzung. Der -  begrifflich irreführende -  
Sparerfreibetrag begünstigt steuerlich nicht das gegenwärtige Sparen, 
die Vermögensbildung, sondern die Geld- bzw. Kapitalvermögenshal
tung: Auch wer seine Zinseinkünfte und Dividenden vollständig kon
sumtiv verwendet und dabei obendrein entspart, wird immer noch vom 
„Sparerfreibetrag“ begünstigt, mit dem wahrscheinlichen Effekt, daß er 
noch mehr als ohne Sparerfreibetrag konsumiert. Ein kräftig sparender 
Vermögensloser hingegen, der seine Steuerersparnisse noch zusätz
lich zu einer Vermögensbildung nutzen würde, hat vom Sparerfreibetrag 
-  jedenfalls anfangs -  keine steuerlichen Vorteile.

befürchten, daß die Zeit dazu nicht reicht. Dies dürfte aber 
weniger eine Frage der erforderlichen verwaltungstechni
schen Vorbereitungszeit sein, als die Schnelligkeit der 
Arbeit des Gesetzgebers betreffen. Für die Finanzbehör
den würden sich die Aufgaben der Überprüfung der Anga
ben der Steuerpflichtigen und der Festsetzung entspre
chender Steuerbescheide nämlich erst ab 1995 stellen. 
Auch könnten Verwaltungsvorschriften und insbesondere 
begünstigende Detailregelungen, z. B. hinsichtlich der 
steuerlichen Behandlung des Erwerbs von Wohnungsei
gentum, nach entsprechenden Vorankündigungen erst im 
Laufe des Jahres 1994 erlassen werden.

Steuerpolitische Zielkonzeptionen

Die Gegenwart wäre aus den dargelegten Gründen ein 
idealer Zeitpunkt zur Einführung einer direkten Konsum
zusatzbesteuerung. Dies allein reicht aber nicht aus, um 
eine auf Dauer angelegte neue Steuer zu empfehlen. 
Dazu muß sie im Vergleich zu den in Frage kommenden 
Alternativen auch sonst attraktiv sein. Die Konsumzu
satzsteuer ist nun in sehr hohem Maß durch eine solche 
Attraktivität gekennzeichnet. Ein Aspekt dieser Attraktivi
tät ist es, daß sich eine Zusatzbesteuerung des Konsums 
aus ganz unterschiedlichen Blickwinkeln bzw. von unter
schiedlichen steuerpolitischen Zielkonzeptionen her be
gründen läßt. Dies soll im folgenden kurz gezeigt werden. 
Dabei werden drei Sichtweisen unterschieden. Bei der er
sten geht es um eine Berücksichtigung dessen, was die 
aktuelle Lage in Deutschland -  jenseits der Konjunktur
politik -  steuerpolitisch für Anforderungen stellt, bei der 
zweiten um die Möglichkeiten einer systematischen Ver
besserung der Steuerverwaltungspraxis und bei der drit
ten um steuersystematische Verbesserungen aus alloka- 
tiver und aus distributiver Sicht.

Kurz- und mittelfristig muß die deutsche Finanz- und 
Wirtschaftspolitik vor allem günstige Voraussetzungen 
für die Befriedigung des einigungsbedingt hohen Finanz- 
und Kapitalbedarfs schaffen. Allerdings geht es nicht nur 
darum, den staatlichen Finanzbedarf zu decken; ge
nauso wichtig ist die Förderung der privaten Sachkapital- 
bildung in den neuen Bundesländern. Vor allem das letz
tere impliziert -  wenn Kapitalimporte die dortige Kapital
lücke nicht auffüllen -  unvermeidlich ein Zurückdrängen 
des privaten Konsums. Über diesen Punkt gibt es, wie 
schon erwähnt, keinen Dissens. Es müssen also diejeni
gen steuerlich vergleichsweise stärker belastet werden, 
die viel konsumieren, und diejenigen, die viel sparen13, 
wären möglichst sogar zu entlasten. Dabei ist es wohl 
nicht so wichtig, daß die Rentabilität des Sparens erhöht 
wird bzw. daß der Steuerstaat sich, woran der neoklas
sisch orientierten „Theorie der optimalen Besteuerung“ 
so sehr gelegen ist, an den Sparerträgen marginal nicht 
beteiligt. Wichtiger ist die Nutzung des „Einkommens
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effektes“ der Stuererhebung: Der Staat muß diejenigen 
steuerlich zu enasten suchen, die die gesparten Steuern 
ihrer Vermögenbildung zuführen, und diejenigen bela
sten, die einkormensabhängig hohe marginale Konsum
neigungen habn.

Hier stellt sio nun aber das Problem der sozialen Aus
gewogenheit eier Steuererhöhung. Niedrige marginale 
Konsumquotensind typischerweise eher bei den Rei
chen anzutreffe, und die Politik neigt aus dem fraglos le
gitimen Motiv ner Wahrung der sozialen Symmetrie zu 
einer steuerlicen Zusatzbelastung gerade der Steuer
pflichtigen mit en höheren Einkommen. Aus diesem Di
lemma kann auh eine persönliche Konsumzusatzsteuer 
nicht herausfüten; sie kann es jedoch abschwächen, in
dem sie die ekommensmäßig Bessergestellten nicht 
nur-w ie der S-idaritätszuschlag-steuerlich undifferen
ziert höher beistet, sondern die Belastung jeweils nach 
der Höhe des bnsums und damit des Sparens differen
ziert. Da höhei durchschnittliche Konsumquoten grund
sätzlich mit nidrigeren marginalen Sparquoten verbun
den sind, drären die vergleichsweise höheren Steuer
zahlungen deDesonders konsumaktiven Steuerpflichti
gen bei der hnsumzusatzsteuer das Sparen nicht so 
stark zurück, \e es beim Solidaritätszuschlag als Folge 
der Höherbelctung der weniger konsumaktiven Steuer
pflichtigen deFall ist. Die Konsumzusatzbesteuerung 
hat also eindäig eine höhere private Kapitalbildung zur 
Folge, als wei eine Ergänzungsabgabe mit gleichem 
Steueraufkomen und gleicher durchschnittlicher Bela
stung der Steirpf lichtigen mit gleich hohem Einkommen 
erfolgt. Insgetmt kann gefolgert werden: Wer den eini- 
gungsbedingh staatlichen Finanzbedarf unter Beach
tung einer mdichst weitgehenden Schonung der priva
ten Kapital bi Ung auf sozial verträgliche Weise decken 
will, für den crfte es kaum eine bessere Lösung geben 
als die im Rainen der Einkommensteuer erfolgende Er
hebung eineoersönlichen Konsumzusatzsteuer.

nvestitionsbegünstigung

Der Anreizur Kapitalbildung geht bei der Konsumzu
satzsteuer nht, wie es bei steuerlichen Investitions- 
begünstiguncn oder staatlichen Investitionszulagen 
grundsätzlicüer Fall ist, mit einer Verbilligung des Pro- 
duktiwermöcns einher. In dieser Hinsicht ist eine Inve- 
stitionsfördengspolitik über Abschreibungserleichte
rungen wie sch über Investitionszulagen geradezu per
vers. Obwohlas Kapital volkswirtschaftlich knapper ist, 
wird dem eiretnen Investor suggeriert, es sei reichlich 
bzw. billig vtnanden14. Der einzelne Investor wird vom 
Staat zu eirm verschwenderischen Umgang mit dem 
Sachkapital ufgefordert, er erhält Anreize zur Vernich
tung alten Koitals, z. B. durch eine Verkürzung von Nut

zungsdauern15. Im Prinzip ist diese Kapitalverknappung, 
wirken dem nicht verstärkte Kapitalimporte entgegen, 
auch noch mit einer Tendenz zu einem höheren Zinsni
veau und damit-wegen der Staatsverschuldung-mit hö
heren Staatsausgaben verbunden. Bei einseitigen Be
günstigungen der Sachvermögensbildung lassen sich Ef
fekte dieser Art nicht vermeiden.

Die simultane Spar- und Investitionsbegünstigung der 
Konsumzusatzsteuer im Vergleich zu einer Erhöhung von 
Einkommen-und Ertragsteuern vermeidet dies. Die Spar
und Investitionsbegünstigung erfolgt vergleichsweise un
bürokratisch und staatsfern. Wer als erfolgreicher, dyna
mischer Unternehmer hohe Gewinne erzielt, für diese 
Gewinne (etwa in den neuen Bundesländern) rentable 
Anlagemöglichkeiten sieht und seine Gewinne auch re
investieren möchte, wird durch eine Konsumzusatz
besteuerung unterstützt, ohne daß er sich mit der Finanz
behörde um die Abgrenzung der Investitionsausgaben 
von anderen Ausgaben streiten oder sonst viele Gedan
ken übersteuerrechtliche Regelungen machen muß. Von 
ihm einbehaltene Gewinne sind einfach de facto begün
stigt. Es müssen nicht erst Sonderregelungen erlassen 
werden, die den Staat obendrein -  wie die Investitionszu
lagen oder längerfristig die Abschreibungserleichterun
gen -  haushaltsmäßig auch noch direkt belasten.

Die Erhebung der Konsumzusatzsteuer erfordert, wie 
schon dargelegt, Vermögensermittlungen. Dies schafft 
neue Steuerverwaltungsprobleme, und man könnte eine 
dauerhafte zusätzliche Steuerkomplizierung erwarten. 
Eine solche Schlußfolgerung ist jedoch voreilig; sie be
rücksichtigt nicht das in einer Konsumzusatzbesteuerung 
steckende Steuervereinfachungspotential. Um dieses 
Potential zu erkennen, ist zu berücksichtigen, daß Steu
erverwaltungsprobleme vor allem aus einer Verletzung 
von Steuerneutralität resultieren. Sachverhalte, die sich 
aus der Interessenlage der Steuerpflichtigen nur wenig 
unterscheiden, werden mit gewichtigen unterschiedli
chen Steuerbelastungsfolgen bedroht. Dies erfordert 
dann möglichst genaue Ermittlungen und finanzamtliche 
Kontrollen. Wie schon erwähnt, hat ein Steuerpflichtiger 
nach der Einführung der Konsumzusatzsteuer ein ge
wisses finanzielles Eigeninteresse, der Finanzverwal
tung seine Geldvermögensbildung zu offenbaren. Dies 
ermöglicht eine leichtere Kontrolle der Besteuerung von 
Zinseinkünften, von Vermögen, Erbschaften und Schen

1i Vgl. für eine solche Anlayse auch G. S i n n ,  H. W. S i n n :  
Kaltstart, Tübingen 1991, S. 165 ff.

15 Für eine nähere Begründung vgl. J. H a c k m a n n :  Zu den 
Nutzungsdauerwirkungen der Einkommensbesteuerung, in: Zeitschrift 
für Wirtschafts- und Sozialwissenschaften, 112. Jg. (1992), S. 169-186; 
für die Zinserhöhungstendenz vgl. d e r s . :  Totalanalytischelmplika
tionen einer Einkommensteuer mit Sofortabschreibung, in: Finanzar
chiv, N. F., Bd. 48 (1990), S. 52-76.
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kungen. Der finanzielle Anreiz zur Hinterziehung dieser 
Steuern wird ebenfalls abgeschwächt. Der Preis für Steu
erehrlichkeit wird niedriger. Es gibt mithin gute Gründe, 
daß die persönliche Konsumzusatzsteuer bei intelligen
ter Nutzung des in ihr steckenden Verwaltungspotentials 
die Steuerverwaltung (inklusive Steuergerichte) insge
samt eher entlastet. Dies gilt besonders, wenn diese 
Steuer zum Anlaß genommen würde, die einkommen
steuerliche Nichtabzugsfähigkeit von Schuldzinsen für 
Privatkredite aufzuheben, wofür ihre Besteuerungslogik 
sachliche Gründe liefert.

In jüngerer Zeit ist von vielen aus allgemeinen (steuer
systematischen) Gründen ein Ersatz der herkömmlichen 
Einkommensorientierung der Besteuerung durch eine 
Konsumorientierung gefordert worden. Mich überzeugen 
die dafür vorgebrachten Gründe zwar nicht, dennoch ist 
darauf hinzuweisen, daß die hier erwogene Zusatzbe
steuerung des Konsums ein -vielleicht sogar idealer-er
ster Schritt zur Einführung einer Ausgabensteuer ist. Für 
die Anhänger einer einkommensorientierten Gerechtig
keitssicht enthält die Konsumzusatzsteuer mithin ein 
taktisches Risiko. Andererseits können sich aber auch 
die Einkommensorientierten mit ihr anfreunden. Die hier 
erörterte Steuer würde nämlich auch helfen, die Einfüh
rung einer Besteuerung von Sollzinseinkommen vorzu
bereiten16. Eine solche Besteuerung dürfte geeignet sein, 
bei Beibehaltung einer im wesentlichen einkommens
orientierten Steuerlastverteilung einige der offenkundi
gen allokativen und distributiven Mängel der herkömm
lichen Einkommensbesteuerung abzuschwächen.

Ausblick

Mitte März haben sich die Spitzen der deutschen Poli
tik auf einen Solidarpakt verständigt. Die Beschlüsse zei
gen, daß auch bei massiven gegensätzlichen Vertei
lungsinteressen politisch in Deutschland mehr möglich 
ist als ein krudes Verteilungsgerangel, bei dem übergrei
fende Sachgesichtspunkte kaum noch Berücksichtigung 
finden. Dies vermag optimistische Zukunftserwartungen 
zu begründen, selbst wenn nicht die sachlich bestmögli
chen Lösungswege gefunden wurden. Positiv zu werten 
ist fraglos auch die mit diesen Beschlüssen einherge
hende Verringerung von Unsicherheit über die Grundla
gen der künftigen deutschen Finanzpolitik. Dies ist glei
chermaßen wichtig für die längerfristigen Planungen von

16 Vgl.dazu J. H a c k m a n n :  Die Durchsetzung der Zinsbesteue
rung, in: Finanzarchiv, N. F., Bd. 49 (1991/92), S. 3-83. Ein solches 
Besteuerungsverfahren hat unter anderem erhebliche Vorteile für die 
Kapitalallokation, von denen sich ansatzweise einige auch schon bei 
der Konsumzusatzsteuer zeigen. Für eine differenziertere Erörterung 
dieser Vorzüge vgl. J. H a c k m a n n :  Die Überwindung von Kapital
fehlallokationen durch eine Besteuerung von Sollzinseinkommen, in: 
Kredit und Kapital, 25. Jg. (1992), S. 491-527.

Unternehmen und privaten Haushalten wie vor allem 
auch für die Haushaltswirtschaft der öffentlichen Hände, 
insbesondere der neuen Bundesländer.

Vor diesem Hintergrund könnte es als müßig, ja sogar 
als verfehlt erscheinen, die politische Steuerdiskussion 
neu zu eröffnen und die hier erwogene Zusatzbesteue
rung des Konsums als eine gegenwärtige steuerpoliti
sche Möglichkeit überhaupt noch in Erwägung zu ziehen. 
Würde eine solche Diskussion nicht erneut eine wirt
schaftlich schädliche Unsicherheit schaffen und einen 
Attentismus auslösen, der durch die März-Beschlüsse 
hoffentlich als überwunden gelten kann? Auch in diesem 
Zusammenhang ist festzustellen, daß das, was grund
sätzlich gilt, nicht immer richtig sein muß. Es kommt auf 
die konkreten Umstände einer entsprechenden steuer
politischen Diskussion an. Soll eine solche Diskussion 
konjunktur- und wirtschaftspolitisch nicht schädlich sein, 
müßte sie auf jeden Fall von politischen Verteilungs
konflikten freigehalten werden. Es wäre mithin nur noch 
zu prüfen, ob sich das gleiche Steueraufkommen -  bei im 
Prinzip gleichen vertikalen Steuerbelastungseffekten für 
die Bevölkerung und bei gleicher Aufteilung der Finanz
mittel auf die verschiedenen öffentlichen Hände -  nicht 
auf eine konjunktur- und wirtschaftspolitisch bessere 
Weise als mit dem derzeit vorgesehenen Solidaritätszu
schlag erreichen läßt.

Auch eine solche Diskussion würde Unsicherheiten er
zeugen. Mit Blick auf die Investoren würde es sich aber 
um Unsicherheiten handeln, die das Kennzeichen von 
Hoffnung und Optimismus sind. Aus dem Blickwinkel der 
Investoren geht es, wenn die Diskussion mit den zuvor 
genannten Einschränkungen geführt wird, dann nämlich 
nur um die Möglichkeit einer Verbesserung der Investiti
onsbedingungen, und zwar ohne daß sich ein Abwarten 
oder Hinauszögern von Investitionen lohnt, wenn eine 
Entscheidung zugunsten der Konsumzusatzsteuer fällt. 
Eine solche Entscheidung würde nur die Attraktivität von 
Investitionen erhöhen. Ein ernsthaftes politisches Erwä
gen, den vorgesehenen Solidaritätszuschlag durch eine 
Konsumzusatzsteuer zu ersetzen, würde das Investiti
onsklima mithin verbessern.

Nun ist aber auch an die Nachfrage der Konsumenten 
zu denken, zu deren Lasten sich ja eine Ersetzung des 
Solidaritätszuschlags durch eine Konsumzusatzsteuer 
auswirken würde. Auch hier wäre eine in dem beschrie
benen Rahmen erfolgende steuerpolitische Diskussion 
unproblematisch. Im Gegenteil, je stärker die Konsumen
ten die Einführung einer solchen Steuer fürchten, desto 
stärker ist ihre Motivation, sich dieser künftigen Steuer
belastung durch einen gegenwärtig vermehrten Konsum 
zu entziehen. Die Ankündigung, eine Konsumzusatz
steuer einzuführen, belebt die Konjunktur.
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